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 Öffentliche Bekanntmachungen  
 
 

Bekanntmachung des Ergebnisses des Bürgerentscheides  
„Bibelturm“ des Gutenberg-Museums 

am 15. April 2018 
in der Landeshauptstadt Mainz 

 
 

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 18. April 2018 das Ergebnis des Bürgerentscheides am 15. April 2018 in der 

Landeshauptstadt Mainz als Abstimmungsausschuss wie folgt festgestellt: 

I. 

Zum Bürgerentscheid waren 161.213 Personen stimmberechtigt, davon haben 64.453 Personen abgestimmt. Die 

Abstimmungsbeteiligung betrug 40%. 

II. 

Die Stimmabgabe von 64.218 Abstimmenden war gültig, von 235 Abstimmenden ungültig. 

III. 

Die Aufrechnung der Ergebnisse sämtlicher Stimmbezirke einschließlich des Ergebnisses der Briefabstimmung ergab folgendes 

Gesamtergebnis: 

A Stimmberechtigte 161.213 

B Abgegebene Stimmen insgesamt 64.453 

C Ungültige Stimmen 235 

D Gültige Stimmen 64.218 

 

Von den gültigen Stimmen entfallen auf: 

  Stimmen % 

D 1 Ja 14.555 22,7 

D 2 Nein 49.663 77,3 

 

Der Wahlausschuss als Abstimmungsausschuss stellte fest, dass die gestellte Frage „Soll das Gutenberg-Museum durch den Bau 

des „Bibelturms“ am Liebfrauenplatz gemäß Beschluss des Stadtrates vom 08.02.2017 erweitert werden?“ von der 

Mehrheit der gültigen Stimmen mit NEIN beantwortet wurde und diese Mehrheit das Quorum von mindestens 15% aller 

Stimmberechtigten (161.213; 15% = 24.182) erreicht hat. 

 

Mainz, den  18. April 2018 

gez. Michael Ebling 

Oberbürgermeister als Abstimmungsleiter 
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Einziehung von Verkehrsflächen 
 
Vollzug des § 37 LStrG vom 1. August 1977 GVBl. 1977, S. 273, in der jeweils gültigen Fassung. 
 

Aus den im Gebiet der Stadt Mainz befindlichen Flurstücken Mombacher Straße, Gemarkung Mainz, 
Flur 16, Flurstück aus 113/11 und Flurstück aus 30/18, soll zwecks Errichtung eines Fahrradparkhauses 
ein Teil der öffentlichen Verkehrsfläche eingezogen werden. 
Die einzuziehende Fläche beträgt ca. 2287m² und hat zukünftig keine öffentliche Verkehrsbedeutung mehr.  
 

Dieses Vorhaben wird hiermit gemäß § 37 Abs. 2 LStrG bekannt gegeben. 
 

Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz hat als Straßenaufsichtsbehörde der Einziehung mit Schreiben 
vom 28.03.2018 zugestimmt. 
 

Die Planunterlagen, in denen die Einziehungsflächen kenntlich gemacht sind, können bei der Stadtverwaltung Mainz,  
61-Stadtplanungsamt, Zitadelle, Bau C, Zimmer 231 während der Dienststunden (vormittags Montag bis Freitag von 
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, nachmittags Montag bis Donnerstag vom 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr) eingesehen werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist bei der Stadtverwaltung Mainz schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
 

Nachtbriefkästen befinden sich am Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1, 55116 Mainz und am Stadthaus-Lauterenflügel,  
Kaiserstraße 3-5, 55116 Mainz. Zur Vermeidung zeitlicher Verzögerungen wird empfohlen, den Verwaltungsakt,  
gegen den Widerspruch erhoben wird, unter Angabe des Aktenzeichens (66-14-01) zu benennen. 
 

Die Schriftform kann durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur1 ersetzt werden. 
Die E-Mail ist an die Adresse stv-mainz@poststelle.rlp.de zu senden.  
 
 

 
 
 

Mainz, den 13.04.2018 
Stadtverwaltung Mainz 
In Vertretung 
gez. Katrin Eder 
Beigeordnete 
 

                                                           

1 Vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und 
Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABL. EU Nr. L 257 S.73) 

 

mailto:stv-mainz@poststelle.rlp.de
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Öffentliche Bekanntmachung der 
Zweckverbandsversammlung 

Layenhof/Münchwald 
 
Der Zweckverbandsversammlung Layenhof/Münchwald wird 
in ihrer Sitzung am 15.05.2018 der Entwurf der Haus-
haltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen für 
den Doppelhaushalt 2018/2019 zur Entscheidung vorgelegt. 
 
Der Entwurf liegt zur Einsichtnahme von Montag, 
23.04.2018 bis Mittwoch, 09.05.2018 bei der Grundstücks-
verwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH, Rheinstraße 
55, 55116 Mainz, montags bis donnerstags in der Zeit von 
8:30 Uhr bis 15:30 Uhr und freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 
Uhr, aus. Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des 
Haushaltsplanes oder seiner Anlagen können innerhalb von 
14 Tagen von Montag 23.04.2018 bis Dienstag 08.05.2018 
schriftlich oder per E-Mail unter dem Stichwort Haushalts-
planung 2018/2019 bei der 
 
Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH 
Rheinstraße 55, 55116 Mainz, 
gvg@stadt.mainz.de 
 
eingereicht werden. 
 
Auch ist der Entwurf im Ratsinformationssystem der Stadt 
Mainz (www.mainz.de) unter dem Datum 15.05.2018 (Sit-
zung des Zweckverbandes) elektronisch abrufbar.  
 
Wackernheim, den 09.04.2018 
Verbandsvorsteherin: 
gez. Sybille Vogt 
Ortsbürgermeisterin 
 
…………………………………………………………….. 
 

Müllabfuhr in der Woche vom 30. April bis  
5. Mai 2018 

 
Infolge des Feiertages am Dienstag, den 1.5.2018 
(Maifeiertag), verschieben sich die Abfuhrtermine der 
Müllabfuhr und der Gelben Säcke ab Dienstag jeweils um 
einen Tag zum folgenden Wochenende. Letzter Abfuhrtermin 
ist somit Samstag, der 5.5.2018. 
 
 
Mainz, 18. April 2018 
Stadtverwaltung 
Katrin Eder 
Beigeordnete 
 
…………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG) –  
vom 20. Dezember 2000 (GVBL. Nr. 30, S. 578)  

in der derzeit geltenden Fassung  
 
 
hier: Durchführung von öffentlichen Fernsehdar- 
         bietungen im Freien während der Fußball  
         Weltmeisterschaft 2018 

 
Gemäß § 4 Abs. 5 Satz 1 LImSchG wird für 
Gewerbetreibende im Rahmen ihrer ordnungsrechtlich 
gestatteten gewerblichen Betätigung eine allgemeine 
Ausnahme von dem Verbot nach § 4 Abs. 1 LImSchG im 
Gebiet der Stadt Mainz für die Dauer der Direktübertragung 
von Spielen der Fußball Weltmeisterschaft 2018 im Freien für 
Spiele mit Anstoßzeiten bis einschließlich 21:00 Uhr erteilt. 
Diese Erlaubnis schließt den Betrieb einer damit verbundenen 
Außengastronomie ein, sofern bereits eine 
gaststättenrechtliche Erlaubnis dafür vorliegt.  
 
 
Nebenbestimmungen 
 
1. Es ist sicherzustellen, dass Tongeräte i.S. von § 6 Abs. 1 

und 2 LImschG, mit Ausnahme der Geräte, die der 
Direktübertragung dienen, nicht benutzt werden. 

 
2. Lautsprechereinrichtungen sind so auszurichten, dass die 

Beschallung der Nachbarschaft so gering wie möglich 

erfolgt und insbesondere die nächstgelegenen 

Wohnhäuser nicht direkt beschallt werden.  

 
3. Für die Durchführung der Fernsehdarbietungen ist eine 

verantwortliche Person zu bestimmen, die jederzeit 
erreichbar sein muss.  

 
4. Die Benutzung von Fanfaren, Trommeln, Trillerpfeifen, 

Combinho und ähnlichen lärmerzeugenden 
Instrumenten und Geräten ist nicht zulässig. 

 
5. Die Übertragung von Kommentaren und Spielanalysen 

nach dem Schlusspfiff sind unzulässig. 
 
 
Begründung 
 
Durch die öffentliche Übertragung von Spielen der Fußball 
Weltmeisterschaft  erhalten viele Menschen, die die weit 
entfernten Spielorte in Russland  nicht besuchen können oder 
wollen, oder die keine Eintrittskarte für die Spiele erhalten 
haben, Gelegenheit in größerer Gemeinschaft mit anderen die 
WM-Spiele „live“ zu verfolgen. Im Hinblick auf den späten 
Beginn und die Dauer von Spielen kann es jedoch zu 
Störungen der Nachtruhe  kommen. Bei einer Abwägung der 
unterschiedlichen Interessen ist das Bedürfnis weiter 
Bevölkerungskreise an der Durchführung der sogenannten 
Public-Viewing-Veranstaltungen dem Ruhebedürfnis eines 
Teils der Bevölkerung gegenüber zu stellen. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass das Ereignis Fußball WM zeitlich 
begrenzt ist und die Vorführungen auf einige wenige 
Veranstaltungsorte im Stadtgebiet beschränkt sind. Diese 
Abwägung führt dazu, dass dem zeitlich begrenzten 
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öffentlichen Interesse an der Durchführung der Public-
Viewing-Veranstaltungen Vorrang einzuräumen ist. 
 
Auch kann das öffentliche Bedürfnis, das Voraussetzung für 
eine Ausnahme nach § 4 Abs. 5 LImschG ist, bejaht werden. 
 
Um dem Schutzbedürfnis der Allgemeinheit oder der 
Nachbarschaft dennoch soweit wie möglich Genüge zu tun, 
ist die Ausnahmegenehmigung mit den vorgesehenen 
Nebenbestimmungen zu versehen. Insbesondere sind 
Tongeräte und Lärmfanfaren, die zu einer erheblichen 
Verstärkung des Lärms führen können, verboten. Darüber 
hinaus sind die Lautsprecher so auszurichten, dass eine 
direkte Beschallung von Wohnhäusern möglichst vermieden 
wird und die Übertragungen mit dem Schlusspfiff der Spiele 
zu beenden sind.  
 
Während der Vorführungszeiten hat der Betreiber eine 
verantwortliche Person zur Verfügung zu halten, die 
Beschwerden der Bevölkerung entgegennimmt und diesen 
nachgeht. Dadurch können ggf. kurzfristig Maßnahmen 
ergriffen werden, die zu einer Einschränkung des Lärms 
führen oder den Betroffenen zumindest Informationen zum 
Ablauf der Veranstaltungen gegeben werden. Aus diesem 
Grunde muss die verantwortliche Person jederzeit der 
Allgemeinheit und der zuständigen Überwachungsbehörde als 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen.  
 
 
Sofortvollzug 
 
Die sofortige Vollziehung der Entscheidung gemäß § 80 
Abs.2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung wird 
angeordnet, da ein öffentliches Interesse an dem sofortigen 
Vollzug der Entscheidung zu bejahen ist. Ohne Sofortvollzug 
würde nämlich jeder Widerspruch dazu führen, dass selbst bei 
offensichtlicher Erfolglosigkeit die Durchführung der 
Veranstaltung, deren Termine festliegen, unmöglich würde. 
Die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs würde 
faktisch zu Aufhebung der Allgemeinverfügung führen.  
 
Deshalb ist der Sofortvollzug anzuordnen.  
 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim 
Verwaltungsgericht Mainz Antrag auf Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkung schriftlich, in elektronischer Form 
(E-Mail Adresse gbk.vgmz@vgmz.jm.rlp.de), oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
gestellt werden.  
 
Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte 
Datei gewahrt, die den Maßgaben der Landesverordnung über 
den elektronischen Rechtsverkehr in der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit vom 22. Dezember 2003 (GVBl. 2004 S. 36) 
i.d.F. der Landesverordnung vom 7. Dezember 2004 (GVBl. 
S. 542) entspricht und die als Anhang einer elektronischen 
Nachricht (E-Mail) zu übermitteln ist. 
 
 
 
 
 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch 
ist bei der Stadtverwaltung Mainz schriftlich oder zur 
Niederschrift einzulegen. 
  
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die 
Widerspruchsfrist (Satz 1) nur gewahrt, wenn der 
Widerspruch noch vor dem Ablauf dieser Frist bei der 
Behörde eingegangen ist.  
 
Nachtbriefkästen befinden sich am Rathaus, Jockel-Fuchs-
Platz 1, 55116 Mainz und am Stadthaus – Lauterenflügel, 
Kaiserstraße 3-5, 55116 Mainz.  
 
Die Schriftform kann durch E-Mail mit qualifizierter 
elektronischer Signatur 2ersetzt werden.  
Die E-Mail ist an die Adresse  stv-mainz@poststelle.rlp.de 
 
 
Hinweis 
 
Unabhängig von dieser allgemeinen Ausnahme kann die 
zuständige Behörde gegenüber der verantwortlichen Person 
nach § 14 LImSchG im Einzelfall Anordnungen treffen (z.B. 
die Lautstärke der Fernsehübermittlung auf das erforderliche 
Maß zu reduzieren), sowie gegen die Personen, die Auflagen 
und vollziehbare Anordnungen nicht befolgen  und deshalb 
die Nachtruhe stören, gemäß § 13 LImSchG Bußgelder 
verhängen. 
 
 
Stadtverwaltung Mainz, 19.04.2018 
Katrin Eder 
Beigeordnete 
 
…………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

2 Vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 
2014 über elektronische Identifizierung und 
Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG 
(ABl. EU Nr. L 257 S.73)2 

 

mailto:stv-mainz@poststelle.rlp.de
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 Gremien 
 

Einladung 
zur Sitzung der Verbandsversammlung des  

Zweckverbandes Layenhof / Münchwald am 
Dienstag, 15. Mai 2018, 17:00 Uhr 

im Gebäude 5856, Gemeinschaftssaal, Layenhof 
 

 
Tagesordnung 
 
a) nicht öffentlich 
 
1. Vertragsangelegenheiten mündlicher Bericht 
 
 
b) öffentlich 
 
2. Jahresabschluss des Zweckverbandes zum 31.12.2016 

 
3. Haushalt des Zweckverbandes 2018/2019 

 
4. Jahresabschluss der Treuhänderin zum 31.12.2016 

 
5. Bericht über die Erschließungsmaßnahmen im 1. 

Bauabschnitt (BA) 
 

6. Bericht über die Mietverwaltung 
 

7. Bericht über die Sanierung des Musikerhauses (Gebäude 
5887) 
 

8. Vergabe von Erbbaurechten im flugaffinen Bereich 
 

9. Antrag der Flugplatz Mainz Betriebsgesellschaft mbH 
(FMBG) auf vorzeitige Verlängerung des Erbbaurechts 
für das Gebäude 5888 
 

10. Zukunft der Gebäude 5807 und 5833 
 

11. Bericht über das Baulandumlegungsverfahren 
 

12. Bericht über das Bebauungsplanverfahren 
 

13. Straßenbenennung im Gebiet des Zweckverbands 
Layenhof/Münchwald 
 

14. Bericht über die Flugbewegungen zum 31.12.2017 
 

15. Bericht über die Pflege der Naturschutzflächen 
 

16. Bürgerfragen - ab ca. 18:00 Uhr / 18:30 Uhr  
 

17. Verschiedenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) nicht öffentlich 
 
18. Mietangelegenheiten 

 
19. Zuschuss für soziale Zwecke 

 
20. Verschiedenes 
 
 
Wackernheim, den 09.04.2018 
Verbandsvorsteherin 
gez. Sybille Vogt 
Ortsbürgermeisterin 
 
…………………………………………………………….. 
 

Einladung 
zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-

Hartenberg/Münchfeld am 
Dienstag, 24.04.2018, 18:30 Uhr, 

Sitzungsraum der Ortsverwaltung,  
John-F.-Kennedy-Str. 7 B, 55122 Mainz 

 
 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 
Anträge 
 
1. Mahnmal Deportationsrampe (SPD) 
  
2. Mangelhafte Straßenentwässerung (SPD) 
 
3. Einwohnerfragestunde 
 
4. Anfragen aus vorherigen Sitzungen 
 
5. Sachstandsberichte 
 
6. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
7. Stadtteilmittel 
 
 
b) nicht öffentlich 
 
8. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
9. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
 
Mainz, 16.04.2018 
gez. Karin Trautwein 
Ortsvorsteherin 
 
…………………………………………………………….. 
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Einladung 
zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen und 

Beteiligungen am 
Dienstag, 24.04.2018, 16:30 Uhr, 

Haifa-Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1, 
55116 Mainz 

 
 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 
1. Wirtschaftliche Beteiligungen 
 
2. Haushaltsangelegenheiten 
 
3. Kindertagesstättenangelegenheiten 
 
4. Modellprojekt zur Schaffung von Hort- und 

Betreuungsplätzen 
 
5. Kenntnisnahme der Niederschriften über die Sitzungen 

vom 06.02., 27.02. und 14.03.2018 
 
6. Mitteilungen 
 
 
Mainz, 17.04.2018 
gez. Günter Beck 
Bürgermeister 
 
…………………………………………………………….. 

 
Einladung 

zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Altstadt am 
Mittwoch, 25.04.2018, 18:00 Uhr, 

Haifa-Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1, 
55116 Mainz 

 
 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 
Anträge 
 
1. Widmung Platzfläche Große Bleiche (SPD, Grüne) 
 
2. Verleihung Mainzer Pfennig (SPD, Grüne) 
 
3. Verlagerung Radstation (SPD) 
 
4. Verbesserung der Rheinufergestaltung und -nutzung 

(Grüne) 
 
5. Einwohnerfragestunde 
 
Anfragen 
 
6. Kaisertor (SPD) 
 
 

 

7. Archäologische Grabungen Kurfürstliches Schloss 
(SPD) 

 
8. Eisgrubschule: Nebengebäude, Mensa, Schulhof (SPD) 
 
9. Neue Geräte für Spielplätze (SPD) 
  
10. Zukunft Gutenberg-Museum (SPD) 
 
11. Anfragen aus vorherigen Sitzungen 
 
12. Sachstandsberichte 
 
13. Beschlussvorlagen 
 
14. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
15. Stadtteilmittel 
 
 
b) nicht öffentlich 
 
16. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
17. Antwort zu Anfrage 0369/2018, SPD 
 
18. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
 
Mainz, 17.04.2018 
gez. Dr. Brian Huck 
Ortsvorsteher 
 
…………………………………………………………….. 
 

Einladung 
zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Marienborn am 

Mittwoch, 25.04.2018, 19:00 Uhr, 
Centrum der Begegnung, Am Sonnigen Hang 8-12, 

55127 Mainz 
 
 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 
1. Berichterstattung durch die Polizei 
 
Anträge 
 
2. Aufhebung des Radfahrens gegen die Einbahnstraße 

"Im Borner Grund",  
hier: erneute Beratung (CDU; ÖDP; SPD) 

 
3. Beschattung auf dem Spielplatz im Neubaugebiet (SPD) 
 
Anfragen 
 
4. Marienbrunnen Marienborn - beschädigte Madonna 

(ÖDP) 
 
5. Busbegegnungsverkehr in der Bahnunterführung 

Marienborn (CDU) 
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6. Sachstandsberichte 
 
7. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
8. Stadtteilmittel 
 
9. Einwohnerfragestunde 
 
 

 

b) nicht öffentlich 
 
10. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
Anfrage aus vorheriger Sitzung 
 
11. Anfrage der ÖDP 
 
12. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
 
Mainz, 20.04.2018 
gez. Dr. Claudius Moseler 
Ortsvorsteher 
 
…………………………………………………………….. 
 

Einladung 
zur Sitzung des Werkausschusses der 

Gebäudewirtschaft Mainz am 
Mittwoch, 25.04.2018, 16:30 Uhr, 

Erfurt-Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1,  
55116 Mainz 

 
 

Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 

1. Gebäudewirtschaft Mainz: Bericht über die Prüfung des 
Jahresabschlusses der GWM zum 31. Dezember 2017 

 

2. Sachstand aktueller Verfahren zur Vergabe von 
Planungsaufträgen gemäß der Vergabeordnung 
(VgV-Verfahren) 

 

3. Verschiedenes 
 

4. Bürgerfragestunde 
 

5. Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung vom 
27.02.2018 

 
 

b) nicht öffentlich 
 
6. Vergabeangelegenheiten 
 
7. Personalangelegenheiten 
 
8. Verschiedenes 
 
 

Mainz, 17.04.2018 
gez. Marianne Grosse 
Beigeordnete 

Einladung 
zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Weisenau am 

Mittwoch, 25.04.2018, 18:30 Uhr, 
Sitzungsraum der Ortsverwaltung, Tanzplatz 3, 

55130 Mainz 
 
 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 
1. Verabschiedung eines Ortsbeiratsmitgliedes 
 
Anträge 
 
2. Friedhofsgelände (SPD) 
 
3. Sitzbank Paul-Gerhardt-Weg (SPD) 
 
4. Ausbau Heiligkreuzweg (CDU) 
 
Anfragen 
 
5. Brückengeländer (SPD) 
 
6. Schadstoff-Einlagerung Steinbruch (CDU) 
 
7. Schulplanung und Schulstandorte Weisenau (CDU) 
 
8. Anfragen aus vorherigen Sitzungen 
 8.1. Verkehrskonzept Heiligkreuzviertel (SPD) 
 
9. Bauleitplanverfahren "He 130" (Aufstellungsbeschluss 

und Planstufe I) 
 
10. Sachstandsberichte 
 
11. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
12. Fragen und Anregungen aus der Mitte des Ortsbeirates 
 
13. Einwohnerfragestunde 
 
 
b) nicht öffentlich 
 
14. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
15. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
 
Mainz, 20.04.2018 
gez. Ralf Kehrein 
Ortsvorsteher 
 
…………………………………………………………….. 
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Einladung 
zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Drais am 

Donnerstag, 26.04.2018, 19:30 Uhr, 
Sitzungsraum der Ortsverwaltung, 
Daniel-Brendel-Str. 11, 55127 Mainz 

 
 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 
1. Planungen "Trauerhalle Alter Friedhof" 
 
2. Einwohnerfragestunde 
 
Anfragen 
 
3. Pflege Parkplatz am Wertstoffhof (CDU) 
 
4. Radfahren entgegen der Fahrtrichtung in der 

Einbahnstraße "An den Weiden" und Evaluation 
(CDU) 

 
5. Sachstandsberichte 
 
6. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
 
b) nicht öffentlich 
 
7. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
8. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
 
Mainz, 20.04.2018 
gez. Norbert Solbach 
Ortsvorsteher 
 
…………………………………………………………….. 
 

Einladung 
zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Ebersheim am 

Donnerstag, 26.04.2018, 19:00 Uhr, 
Sitzungsraum der Ortsverwaltung, Römerstr. 17, 

55129 Mainz 
 
 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 
Beschlussvorlagen 
 
1. Baugemeinschaften in der Landeshauptstadt Mainz 
 
Anträge 
 
2. Gestaltung der öffentlichen Grünfläche des E 50  

[Nutzung als Mehrgenerationen-Spielplatz] (CDU) 
 
3. Ratten am Töngeshof (CDU) 
 

4. Grünstreifen zwischen dem alten Regenrückhaltebecken 
und der Töngesstraße  
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD) 

 
Anfragen 
 
5. Sanierung Sportanlage Mainz-Ebersheim [Kampfbahn 

Typ D] (CDU) 
 
6. Beschwerdezahlen am Umsteigepunkt Mühldreieck 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
7. Erbe / Schenkung Fritz Eckert (BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN) 
 
8. Anfragen aus vorherigen Sitzungen 
 8.1. Abfalleimer / Hundekotbehälter (BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN) 
 8.2. Gehwegverbreiterung im Bereich Konrad-

Adenauer-Straße 6 /  
Einmündung Schulrat-Spang-Straße (CDU) 

 
9. Einwohnerfragestunde 
 
10. Sachstandsberichte 
 10.1. Sachstandsbericht zu Antrag Nr. 0449/2018 

CDU-Ortsbeiratsfraktion  
Mainz-Ebersheim 

 10.2. Sachstandsbericht zu Antrag Nr. 0181/2018 
CDU/SPD-Ortsbeiratsfraktion Mainz-
Ebersheim 

 10.3. Sachstandsbericht zu Antrag Nr. 0450/2018 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Ortsbeiratsfraktion Mainz-Ebersheim 

 
11. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
12. Stadtteilmittel 
 
 
b) nicht öffentlich 
 
13. Anfrage BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD 
 
14. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
15. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
 
Mainz,19.04.2018 
gez. Matthias Gill 
Ortsvorsteher 
 
………………………………………………...…………….. 
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Einladung 
zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Mombach am 

Donnerstag, 26.04.2018, 19:00 Uhr, 
Haus Haifa (Mombacher Zimmer), Zeystr. 5, 55120 

Mainz 
 
 
Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 
1. Vorstellung der neuen Leiterin der PI 2/Sicherheitslage 

Mombach 
 
Anträge 
 
2. Häftlingswinkel am Ehrenmal für die Opfer des 

Faschismus (SPD, Grüne) 
 
3. Einrichtung einer verkehrsberuhigten Zone (SPD) 
 
4. Einwohnerfragestunde 
 
Anfragen 
 
5. NSG Mombacher Rheinufer (SPD) 
 
6. Klärschlamm-Anlage (SPD) 
 
7. Weiterer Gesellschafter der TVM (FDP) 
 
8. Anfragen aus vorherigen Sitzungen 
 
9. Sachstandsberichte 
 
10. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
11. Stadtteilmittel 
 
 
b) nicht öffentlich 
 
12. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
13. Antwort zu Anfrage 0427/2108, SPD 
 
14. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
 
Mainz, 19.04.2018 
gez. Dr. Eleonore Lossen-Geißler 
Ortsvorsteherin 
 
…………...………………………………………………….. 

 
Einladung 

zur Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses 
am Donnerstag, 26.04.2018, 17:00 Uhr, 

Haifa-Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs- Platz 1, 
55116 Mainz 

 
 

Tagesordnung 
 
a) öffentlich 
 
1. Bauleitplanverfahren "H 97" (Satzungsbeschluss) 

Bebauungsplan "Wohnquartier ehemalige Peter-Jordan-
Schule (H 97)" 
hier: - Behandlung der Stellungnahmen gemäß  
        § 3 Abs. 2 BauGB 
        - Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 
Vorlage: 0578/2018 

 
2. Städtebaulicher Vertrag zum Bebauungsplan 

"Wohnquartier ehemalige Peter-Jordan-Schule (H 97)" 
hier: Abschluss des städtebaulichen Vertrages nach § 11 
        BauGB zwischen der Landeshauptstadt Mainz und 
        der Investorin (emag GmbH sowie WB  
        Wohnraum Mainz GmbH &Co. KG) 
Vorlage: 0579/2018 

 
3. Bauleitplanverfahren "He 130" (Aufstellungsbeschluss 

und Planstufe I) 
 
a) Änderung Nr. 49 des Flächennutzungsplanes der  
    Stadt Mainz im Bereich des Bebauungsplanentwurfes  
    "Wohnquartier Hechtsheimer Höhe (He 130)" 
hier: - Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1  
        BauGB i. V. m. § 1 Abs. 8 BauGB 
        - Vorlage in Planstufe I 
        - Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der  
        Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 
b) Bebauungsplanverfahren "Wohnquartier Hechts-  
    heimer Höhe (He 130)" 
hier: - Aufstellungsbeschluss gemäß §2 Abs. 1  
        BauGB i. V. m. § 1 Abs. 8 BauGB 
        - Vorlage in Planstufe I 
        - Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der 
        Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
Vorlage: 0584/2018 
 

4. Bauleitplanverfahren "Neuer Quartiersplatz (N87)"  
Bebauungsplanentwurf "Neuer Quartiersplatz (N 87)" 
hier: - Behandlung der Stellungnahmen gemäß § 3  
        Abs. 2 BauGB 
        Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 
Vorlage: 0590/2018 

 
5. Baugemeinschaften in der Landeshauptstadt Mainz, 

hier: Entwurf des Auslobungstextes für die Planungs- 
        werkstatt am Standort „An der Wiese“  
        (Ebersheim) 
Vorlage: 0585/2018 

 
6. Bauvoranfrage zur Nutzungsänderung einer Anlage für 

gesundheitliche Zwecke und Errichtung von 
Wohngebäuden und zwei Tiefgaragen ehem. 
Hildegardis Krankenhauses in Mainz-Oberstadt, 
Hildegardstraße, Gemarkung Mainz, Flur 18, Flurstücke 
135/11 u. a. 
hier: Herbeiführung des Einvernehmens der Gemeinde  
        gemäß § 36 i.V.m. § 34 Abs. 2 BauGB 
Vorlage: 0626/2018 
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7. Bauantrag zur Nutzungsänderung von 
Verwaltungsräumen in eine Schank- und 
Speisewirtschaft; Kupferbergterrasse 17, Mainz-
Oberstadt, Gemarkung Mainz, Flur 6, Flurstück 384/1; 
hier: Herbeiführung des Einvernehmens der Gemeinde  
        gemäß § 36 i.V.m. § 34 BauGB 
Vorlage: 0642/2018 

 
8. Bauantrag zur Errichtung eines Laborgebäudes (2. 

Bauabschnitt Biologie - Hochschulzwecke), Hanns-
Dieter-Hüsch-Weg, Mainz-Oberstadt, Gemarkung 
Bretzenheim, Flur 14, Flurstück 392; 
hier: Herbeiführung des Einvernehmens der Gemeinde  
        gemäß § 36 i.V.m. § 34 BauGB 
Vorlage: 0617/2018 

 
9. Zustimmungsantrag zur Errichtung eines Labor- und 

Bürogebäudes; Ersatzneubau Kernchemie 
(Hochschulgebäude), Gebäude 1265, Jakob-Welder-
Weg, Mainz-Oberstadt/Campus, Gemarkung 
Bretzenheim, Flur 14, Flurstück 384; 
hier: Herbeiführung des Einvernehmens der Gemeinde  
        gemäß § 36 i.V.m. § 34 BauGB 
Vorlage: 0614/2018 

 
10. Bauvoranfrage zur Nutzungsänderung eines 

Wohngebäudes (6 WE) in einen Beherbergungsbetrieb 
(9 Zimmer), Mainz-Ebersheim, Gemarkung 
Ebersheim, Flur 2, Flurstück 73/27; 
hier: Herbeiführung des Einvernehmens der Gemeinde  
        gemäß § 36 i.V.m. § 34 BauGB 
Vorlage: 0660/2018 

 
11. Bauvoranfrage zur Errichtung eines 

Veranstaltungsgebäudes außerhalb überbaubarer 
Grundstücksfläche, Auf der Laubenheimer Höhe, 
Mainz-Laubenheim, Gemarkung Laubenheim, Flur 3, 
Flurstück 63/1; 
hier: Herbeiführung des Einvernehmens der Gemeinde 
        gemäß § 36 i.V.m. § 31 Abs. 2 BauGB 
Vorlage: 0611/2018 

 
12. Mitteilungen/ Verschiedenes 
 
13. Einwohnerfragestunde 
 
 
b) nicht öffentlich 
 
14. Mitteilungen/ Verschiedenes 
 
 
Mainz, den 18.04.2018 
gez. Marianne Grosse  
Beigeordnete 
 
………………………………………………...…………….. 
 
 
 
 
 
 

Einladung 
zur Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 

Donnerstag, 26.04.2018, 16:30 Uhr, 
Erfurt-Zimmer, Rathaus, Jockel-Fuchs-Platz 1, 

55116 Mainz 

  
 
Tagesordnung 
 
a) nicht öffentlich 
 
1. Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung vom 

22.03.2018 
 
2. Vergabeangelegenheiten 
 2.1. Vergabeangelegenheiten 
 2.2. Vergabeangelegenheiten 
 2.3. Vergabeangelegenheiten 
 2.4. Vergabeangelegenheiten 
 2.5. Vergabeangelegenheiten 
 2.6. Vergabeangelegenheiten 
 
3. Grundstücksangelegenheiten 
 3.1. Grundstücksangelegenheit 
 3.2. Grundstücksangelegenheit 
 3.3. Grundstücksangelegenheit 
 
4. Mitteilungen 
 
5. Verschiedenes 
 
 
b) öffentlich 
 
6. Städtebaulicher Vertrag zum Bebauungsplan 

"Wohnquartier ehemalige Peter-Jordan-Schule (H 97)" 
 
7. Mitteilungen 
 
8. Verschiedenes 
 
 
Mainz, 20.04.2018 
gez. Christopher Sitte 
Beigeordneter 
 
………………………………………………...…………….. 
 
 
 
 
 
 
 


